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Berücksichtigung der Einstufungen nach TRGS 905 bei  der Einstufung gefährlicher 
Stoffe nach RL 67/548/EWG 
 
 
Problemstellung 
 
Die TRGS 905 „Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverän dernder oder fortpflanzungsgefähr-
dender Stoffe“ enthält ein Verzeichnis von Stoffen, bei  denen nach gesicherter wissenschaftlicher 
Erkenntnis von einer krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdenden 
Wirkung für die Beschäftigten auszugehen ist. Diese List e ist eine nationale Ergänzung zu Anhang 
I der RL 67/548/EWG und richtet sich vornehmlich an den  Arbeitgeber. Es stellt sich die Frage, ob 
die einer Eintragung in der TRGS 905 zu Grunde lieg ende Datenlage bei der Bewertung gesicher-
ter wissenschaftlicher Erkenntnisse im Rahmen der Einstufu ng eines gefährlichen Stoffes national 
bzw. EU-weit berücksichtigt werden muss. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die TRGS 905 enthält ein Verzeichnis von Stoffen, bei  denen nach gesicherter wissenschaftlicher 
Erkenntnis von einer krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsgefährdenden 
Wirkung für die Beschäftigten auszugehen ist einschließl ich der Zuordnung zu den Kategorien 1, 2 
oder 3 nach Anhang VI der RL 67/548/EWG. Gemäß Nr. 3 (2) der TRGS 905 ist diese Liste eine 
nationale Ergänzung zu Anhang I der RL 67/548/EWG u nd beide Listen - Anhang I und TRGS 905 
- sind zu beachten: 
 
„Die in dieser TRGS [905] enthaltenen nationalen Bew ertungen durch den AGS erfolgen zum 
Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz, so dass der A rbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen 
treffen kann. Zur Information der Arbeitgeber dient  die Aufnahme entsprechender Hinweise in das 
Sicherheitsdatenblatt nach §14 GefStoffV [§6 GefStof fV v. 23.12.04] in Verbindung mit der Richtli-
nie 91/155/EWG. Für die in dieser TRGS aufgeführten  Stoffe wird eine entsprechende EU-
Legaleinstufung angestrebt.“ 
 
Gemäß TRGS 200 Nr. 4.2 (3) Satz 2 sind bei der Ermitt lung der gesicherten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse bei Stoffen, die nicht in Anhang I aufgefü hrt sind, oder die hinsichtlich der CMR-
Eigenschaften von der TRGS 905 abweichend in Anhang I a ufgeführt sind, die Angaben der TRGS 
905 zu berücksichtigen. 
 
Zu unterscheiden ist zwischen: 

1. gefährlichen Stoffen, die (noch) nicht in Anhang I der RL 67/548/EWG genannt sind aber in 
EINECS geführt werden, und 

2. gefährlichen Stoffen, die in Anhang I der RL 67/5 48/EWG ohne CMR-Eigenschaften oder mit 
anderen CMR-Eigenschaften genannt sind. 

 
 
Fall 1:  
 
Nach §5 (1) GefStoffV Satz 3 ff. gilt, dass Stoffe, di e nicht im Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG 
aufgeführt sind, vom Hersteller oder Einführer nach Anh ang VI der Richtlinie 67/548/EWG einzu-
stufen sind. Bei der Einstufung dieser Stoffe hat der Hersteller oder Einführer „alle gefährlichen 
Eigenschaften nach […] 



  

 

  

 

- gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis durch Zuordnung zu den Gefährlichkeitsmerkmalen 
des §4 oder 

- den in einem Zulassungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse n 

zu berücksichtigen.“ 
 
Gemäß Artikel 6 RL 67/548/EWG haben Hersteller, Vertr eiber und Einführer gefährlicher Stoffe, 
die noch nicht in Anhang I aufgenommen aber in EINEC S aufgeführt sind, Nachforschungen anzu-
stellen, um sich die einschlägigen und zugänglichen Anga ben zu den Eigenschaften dieser Stoffe 
zu beschaffen. Anhand dieser Informationen haben sie Sor ge zu tragen, dass diese Stoffe nach 
den Bestimmungen der Artikel 22 bis 25 (Verpackungs- un d Kennzeichnungsvorschriften) sowie 
den Kriterien des Anhangs VI verpackt und vorläufig geken nzeichnet werden.  
 
Nr. 1.6.1 b) des Anhang VI der RL 67/548/EWG führt w eiter aus, dass für Stoffe wie beispielsweise 
die o.g. Stoffe die zur Einstufung und Kennzeichnung erforderlichen Informationen aus folgenden 
Quellen bezogen werden können (die Aufzählung ist nicht  abschließend):  

- Ergebnisse früherer Prüfungen 

- Informationen, die im Rahmen der internationalen R egelung der Beförderung gefährlicher Gü-
ter erforderlich sind 

- Informationen aus Referenzarbeiten und aus der Liter atur 

- Informationen auf Grund praktischer Erfahrungen 

- ggf. Ergebnisse validierter Struktur/Aktivitäts-Beziehungen und Beurteilung durch eine fach-
kundige Person 

 
Nach TRGS 200 Nr. 4.2 (2) sind ferner die folgenden Q uellen heranzuziehen: 

- gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse 

- die in Zulassungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse 
 
Fazit 1: 
 
Zur Ermittlung der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntn isse bei gefährlichen Stoffen, die nicht 
in Anhang I aufgeführt sind aber eine EINECS-Nummer haben, sind im Rahmen der Nachfor-
schungspflicht gemäß Artikel 6 RL 67/548/EWG alle einsch lägigen und zugänglichen Informatio-
nen heranzuziehen. Die Einstufung von Stoffen in der TRGS 905 erfolgt nach gesicherter wissen-
schaftlicher Erkenntnis. Daraus folgt, dass die Angaben der  TRGS 905 - d.h. die Datenlage, die zu 
einer Einstufung in der TRGS 905 geführt hat - bei der Einstufung dieser Stoffe nach RL 
67/548/EWG berücksichtigt werden müssen (ausführliche Beg ründung des BMWA vom 06.04.05, 
siehe Anlage). 
 
Die Berücksichtigung der Datenlage, die zu einer Einstuf ung in der TRGS 905 geführt hat, gilt so-
wohl für Stoffe, die in Deutschland in Verkehr gebra cht als auch Stoffe, die aus Deutschland aus-
geführt werden, da in Deutschland diese Information durch die TRGS 905 einschlägig und zugäng-
lich ist. Prinzipiell gilt dies auch EU-weit, vorausgesetzt , die zugrunde liegende Datenlage ist EU-
weit zugänglich. 
 
 
Fall 2:  
 
Nach §5 (1) GefStoffV Satz 2 gilt für Stoffe, die im  Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG aufgeführt 
werden, die dort festgelegte Einstufung. 
 



  

 

  

 

Aus den Ausführungen des Artikels 23 (Kennzeichnung) d er RL 67/548/EWG ergibt sich für einen 
Stoff, der in Anhang I der Richtlinie aufgeführt ist,  dass die dort enthaltenen Angaben zu verwen-
den sind.  
Die TRGS 200 führt hierzu aus: 
 
Nr. 4.1 (1): „Für Stoffe, die von der Kommission der Europäischen Union im Rahmen des Anhangs 
I der RL 67/548/EWG (Stoffliste) eingestuft worden si nd, ist die angegebene Einstufung und Kenn-
zeichnung verbindlich (Listenstoffe; Listenprinzip, Legale instufung).“  
 
Nr. 4.2 (3): “Die Bekanntmachung weiterer Stoffe als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fort-
pflanzungsgefährdend erfolgt durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung nach 
Beratung durch den AGS mit der TRGS 905. Ist der Sto ff in der Stoffliste nach Anhang I der Richt-
linie 67/548/EWG nicht oder hinsichtlich der krebserzeu genden, erbgutverändernden oder fortpfla-
zungsgefährdenden Wirkung mit einer Einstufung aufgefüh rt, die von der TRGS 905 abweicht, so 
sind bei der Ermittlung der gesicherten wissenschaftliche n Erkenntnisse die Angaben der TRGS 
905 zu berücksichtigen.“  
 
Ist es auf Grund neuer Ergebnisse aus Prüfungen oder auf  Grund neuer gesicherter wissenschaft-
licher Erkenntnisse notwendig, die Einstufung der Stoffl iste (Anhang I) zu verändern, beschreibt 
die TRGS 200 in Nr. 4.5 und 4.6 die weitere Vorgehe nsweise:  
 
„Grundsätzlich bleibt die in der Stoffliste angegeben e Einstufung bis zur Veröffentlichung einer 
Änderung in der Stoffliste verbindlich. Der Herstell er oder Einführer soll seinen Abnehmern die 
Daten für eine geänderte Einstufung in geeigneter W eise, z.B. mit dem Sicherheitsdatenblatt, be-
kannt geben.“  
 
Fazit 2: 
 
Bei gefährlichen Stoffen, die in Anhang I ohne CMR-E igenschaften oder mit von der TRGS 905 
abweichenden CMR-Eigenschaften aufgeführt sind, ist die Einstufung des Anhang I bis zu seiner 
Änderung entsprechend der in Artikel 29 der RL 67/54 8/EWG festgelegten Verfahrensweise zu 
übernehmen. Auf das Vorliegen von wissenschaftlich gesich erten Erkenntnissen, die eine abwei-
chende Einstufung notwendig machen - z.B. die Datenlag e, die zu einer Einstufung in der TRGS 
905 geführt hat - ist im Rahmen des Sicherheitsdatenbla tts Kapitel 3 „Zusätzliche Gefahrenhinwei-
se...“, Kapitel 11 „Angaben zur Toxikologie“ sowie Kapit el 15 „Vorschriften“ hinzuweisen.  
 
Die Legaleinstufung nach Anhang I gilt für das Inverkehr bringen der gelisteten Stoffe EU-weit. Bei 
nach §5 (1) GefStoffV Satz 2 eingestuften Stoffen, d ie in Deutschland in Verkehr gebracht oder 
aus Deutschland ausgeführt werden, ist jedoch auf die wi ssenschaftlich gesicherten Erkenntnisse, 
die eine zukünftig abweichende Einstufung notwendig machen, im Sicherheitsdatenblatt hinzuwei-
sen, da in Deutschland diese Information durch die TRG S 905 einschlägig und zugänglich ist. 
Prinzipiell gilt dies auch EU-weit, vorausgesetzt, die  Datenlage, die zu einer Einstufung in der 
TRGS 905 geführt hat, ist EU-weit zugänglich. 
 
 
Anlage (Stellungnahme des BMWA v. 06.04.05) 
 
 
Dokument V24-2005-TRGS905  Ansprechpartnerin zum Thema 
Ad hoc Arbeitskreis der Länder  Frau Schmid � 0561/2000-150 

zur Einstufung und Kennzeichnung  Regierungspräsidium Kassel 

Dezernat 35.3 – Fachzentrum für 
Produktsicherheit und Gefahrstoffe 

Steinweg 6, 34117 Kassel 

E-Mail: barbara.schmid@rpks.hessen.de 



  

 

  

 

Anlage 

BMWA 06.04.05 

 
 
Bedeutung der TRGS 905 für die Einstufung und Kennze ichnung beim  
Inverkehrbringen von Stoffen und Zubereitungen nach  GefStoffV 
 
 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) vom 06.04.05 zur Be-
deutung der Technischen Regeln für den Bereich Einstu fung und Kennzeichnung im Hinblick auf 
die mit § 8 der neuen Gefahrstoffverordnung eingefüh rte neue Bedeutung des Technischen Re-
gelwerkes: 
 
Im Unterschied zur bisher geltenden Gefahrstoffverordnung wird in § 8 Abs. 1 der neuen Gefahr-
stoffverordnung festgelegt, dass der Arbeitgeber vorrang ig die vom AGS erarbeiteten und vom 
BMWA bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu beacht en hat. Gleichzeitig wird diesen 
Regeln eine Vermutungswirkung zugewiesen. Ferner wird festgelegt, dass der Arbeitgeber davon 
abweichen kann, wenn er in vergleichbarer Weise den Sch utz von Gesundheit und Sicherheit der 
Beschäftigten gewährleisten kann und dies auch dokument iert. 
 
Innerhalb der Gefahrstoffverordnung wird aufgrund EG- rechtlicher Vorgaben unterschieden zwi-
schen Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung beim Inverk ehrbringen einerseits und Einstu-
fung, Verpackung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten im Betrieb andererseits. Für das 
Inverkehrbringen gelten die Vorgaben der Richtlinie 6 7/548 bei chemischen Stoffen. Diese 
Vorgaben finden sich insbesondere in Artikel 4 und 6 i n Verbindung mit Anhang VI dieser 
Richtlinie. Sie sind zusammengefasst in § 5 Abs. 1 der Ge fahrstoffverordnung enthalten. 
 
Für Tätigkeiten am Arbeitsplatz gelten die Bestimmunge n der Richtlinie 98/24, insbesondere des 
Artikels 4, und im besonderen Fall der krebserzeugenden Stoffe ergänzend die der Richtlinie 
2004/37, hier verweise ich insbesondere auf die Artike l 2 und 3. Als Besonderheit ist im Falle der 
Richtlinie 2004/37 zu beachten, dass krebserzeugende Stof fe bereits dann in den Geltungsbereich 
der Richtlinie fallen, wenn sie die entsprechenden Kri terien nach Anhang VI der Richtlinie 67/548 
erfüllen. Demnach braucht also nicht abgewartet zu wer den, bis etwa auf EG-Ebene über die Ein-
stufung oder Kennzeichnung dieser Stoffe entschieden wir d. 
 
Aus den EG-rechtlichen Vorgaben ergibt sich sowohl für d en Inverkehrbringer (in der Regel auch 
ein Arbeitgeber) als auch für den Arbeitgeber als Verw ender, dass diese in beiden Fällen Stoffe, 
die noch nicht legal eingestuft sind, aufgrund eigener  Sachverhaltsermittlung selbst einstufen müs-
sen. Die Einstufung ist bekanntlich Voraussetzung für alle  weiteren Maßnahmen, im Falle des In-
verkehrbringens beispielsweise für die Kennzeichnung ode r für Beschränkungen des Inver-
kehrbringens, im Falle von Tätigkeiten am Arbeitsplatz für Schutzmaßnahmen zum Schutz der 
Beschäftigten. 
 
Langjährige Erfahrung zeigt, dass es für den einzelnen Einstufungspflichtigen gerade im Falle der 
krebserzeugenden Stoffe schwierig ist, eine eindeutige E ntscheidung zu treffen. Aus diesem 
Grund hat das BMWA dem Ausschuss für Gefahrstoffe die Auf gabe zugewiesen, nach gesicherter 
wissenschaftlicher Erkenntnis Vorschläge für die Einstufung und Kennzeichnung festzulegen. Die-
sen Ergebnissen kommt herausgehobene Wirkung in der neue n Gefahrstoffverordnung zu, wie die 
zahlreichen Verweise auf die entsprechenden Bekanntmachu ngen durch das BMWA z.B. in § 3 
Abs. 2 Nr. 3 der Gefahrstoffverordnung zeigen. Eine d erartige Bekanntmachung entlastet den Ar-
beitgeber und hat den Vorteil einer bundeseinheitli chen Einstufung und Kennzeichnung in dem 
recht schwierigen Gebiet der krebserzeugenden Arbeitsstof fe. 
 
Diese Vorgehensweise wird in der Gefahrstoffverordnung d adurch unterstrichen, dass in § 5 Abs. 
1 letzter Satz ausdrücklich auf die Bekanntmachung des B MWA im Falle des Inverkehrbringens 



  

 

  

 

hingewiesen wird. Entsprechende Regelungen finden sich auch im Bereich des betrieblichen Ar-
beitsschutzes beispielsweise in § 7 Abs. 9 oder § 7 Abs. 10. Dieses einheitliche Vorgehen sollte 
sicherstellen, dass die Informationskette vom Inverkehrbringer über die Verwendung am Arbeits-
platz lückenlos geschlossen ist und auch gleiche Bewertungsmaß stäbe zugrunde gelegt werden. 
Die rechtliche große Bedeutung, die den entsprechend en Technischen Regeln zukommt zeigt sich 
nicht zuletzt daran, dass bei der Neufassung der Gefahrst offverordnung verzichtet wurde, die ent-
sprechenden Anhänge der Richtlinie 2004/37 in den Ver ordnungstext zu übernehmen. Diese sol-
len vielmehr im Technischen Regelwerk bekannt gemacht we rden. Sie sind damit für jeden Arbeit-
geber praktisch unabhängig davon zu beachten, ob er Sto ffe in den Verkehr bringt oder diese in 
seinem Betrieb verwendet. 
 
Würde man dem Inverkehrbringer anders als dem Arbeitge ber im Betrieb zubilligen, dass er belie-
big von den Festlegungen in den Bekanntmachungen des BM WA abweichen kann und dies ledig-
lich „plausibel“ darlegen muss, könnte das vorgeschriebene sehr benutzerfreundliche Regelungs-
system nicht länger aufrechterhalten werden. Den Überwach ungsbehörden kann nicht daran gele-
gen sein, bundeseinheitliche Festlegungen durch einen qu alifizierten in der Verordnung vorgese-
henen Ausschuss stattdessen durch eine Einzeldiskussion mit j edem Inverkehrbringer zu ersetzen. 
Aus Sicht des Arbeitsschutzes ist es auch nicht akzeptabel, wenn einzelne Hersteller denselben 
Stoff unterschiedlich bewerten, zumal, wenn sich im Fall e der krebserzeugenden Stoffe die sehr 
ungünstigen Folgen erst zu einem späteren Zeitpunkt bem erkbar machen. 
 
Es ist zwar bedauerlich, wenn im Bereich der Europäischen  Union aufgrund langwieriger Diskussi-
onen auf EU-Ebene eine Legaleinstufung speziell bei kre bserzeugenden Stoffen häufig unange-
messen lange dauert und damit für eine gewisse Zeit unt erschiedliche Maßstäbe zum Schutz der 
Beschäftigten in den Mitgliedsstaaten angelegt werden . Zumindest innerhalb eines so großen und 
wichtigen Mitgliedsstaates wie der Bundesrepublik Deutschl and steht aber mit dem Ausschuss für 
Gefahrstoffe und den Gremien der Senatskommission zur Pr üfung gesundheitsschädlicher Ar-
beitsstoffe seit Jahrzehnten bewährter und weltweit ane rkannter Sachverstand zur Verfügung, um 
für einen sachlich richtigen und angemessenen Schutz der  Beschäftigten zu sorgen. Es ist Aufga-
be der Überwachungsbehörden, beim Inverkehrbringer von Stoffen darauf zu achten, dass dieser 
dieselben Maßstäbe wie ein Arbeitgeber anlegt, der im  Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
entsprechende Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführt. 
 
 


